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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
  
die bevorstehenden Ostertage bedeuten in Zeiten des Corona-Virus, dass wir in diesem Jahr nur im kleinsten Kreis 
der Familie und mit Abstand feiern können. Oma und Opa besuchen ist Tabu und trotzdem kann es ein schönes 
Osterfest werden.  
Trotz aller Beschränkungen ist es wichtig, dass wir mit der Familie, den Verwandten und Bekannten Kontakt halten. 
Gerade für Kinder und ihre Großeltern bedeutet das in vielen Fällen: sie werden sich wohl nicht zum gemeinsa-
men Essen, Kaffee und Eiersuchen sehen. Denn Reisen sind im Moment nicht erlaubt. Aber Dank Internet, Skype, 
WhatsApp und vielen anderen Apps ist inzwischen vieles virtuell möglich. Und sollten die Großeltern nicht so fit im 
Umgang mit Smartphone und Co. sein, ein Anruf klappt bestimmt. 

Frische Luft tut gut und gegen einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft ist auch trotz des Kontaktverbots nichts 
einzuwenden. Nur sollten Sie auf den Abstand zu anderen Menschen achten und nicht dort aufhalten, wo viele 
Menschen sind. Also steht auch der Eiersuche nichts im Wege. Aber das dürfen Sie nur mit den Familienmitgliedern 
oder maximal einer weiteren Person machen. Denken Sie aber bitte an den Mindestabstand. 
Nutzen Sie die bevorstehenden Ostertage, um Kraft zu tanken und sich zu erholen. Für Christen ist das Osterfest 
ein Fest der Hoffnung und des Lebens. Das passt auch zur Jahreszeit. Der Frühling weckt die Natur aus ihrem Win-
terschlaf und bringt neues Leben hervor. Ich glaube gerade unsere Natur um Mönchweiler, einen Besuch auf dem 
Friedhof oder im Bürgerpark können in dieser Zeit neue 

Zuversicht geben und Kraftquelle sein. 
Ich möchte Ihnen - auch im Namen der gesamten Gemeindeverwaltung - aufrichtig „Danke“ sagen. Danke, dass Sie 
die Stellung zu Hause halten. Danke, allen unseren Helferinnen und Helfern im Ehrenamt und den Freiwilligen, dass 
Sie schnell und ohne Zögern neue Aufgaben übernommen und täglich Hilfe leisten. Danke für die Unterstützung, 
bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Danke für den Einsatz in den vergangenen und in den nächsten 
Wochen! 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommenden Monate. Mit vereinten Kräften werden wir diese Situation 
meistern! 
Bleiben Sie gesund! 

Ihr
Bürgermeister 
Rudolf Fluck 
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Amtliche
Bekanntmachungen
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Rathaus - Infos

Wichtige Telefonnummern 
Apotheken-Notdienst 
Karfreitag, 10.04.2020 
Mozart-Apotheke Villingen, 
Saarlandstr. 21 07721 - 2 63 46
Samstag, 11.04.2020 
Sidonia-Apotheke am Zentralklinikum, 
Albert-Schweitzer-Str. 14 (Villingen)    07721 - 99 57 40  
Ostersonntag, 12.04.2020
Nord-Apotheke Villingen, 
Karlsruher Str. 2 07721 - 50 50 50
Ostermontag, 13.04.2020
Paradies-Apotheke Villingen, 
Paradiesgasse 2 07721 - 3 08 08
Arztpraxen 
Praxis Dr. Ilona Stromberger, 
Mühlenstr. 15 07721/72844 
  
Zahnarztpraxis 
Gudrun Revellio, 
Albert-Schweitzer-Str. 9 0 7721/70848 
  
Hals-Nasen-Ohren-ärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen (1. OG Hauptgebäude): Samstag, Sonntag, Feier-
tag von 10.00 bis 20.00 Uhr 
(ohne Voranmeldung),  116117 
  
Allgemeinärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen: Montag - Donnerstag von 18.00 - 22.00 Uhr, Frei-
tags von 16.00 bis 22.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feier-
tag von 8.00 bis 22.00 Uhr
(ohne Voranmeldung),  116117 
  
Kinderärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen: Montag - Donnerstag von 19.00 - 21.00 Uhr, Frei-
tag von 18.00 - 21.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 9.00 bis 21.00 Uhr   116117 
  
Generationenhilfe 
Angebote für die 
Unterstützung im Alltag 07721/9480-25 
Sprechzeiten: 
Mo. Di. Mi. Do. 8.00 - 12.00 Uhr 
Ev. Sozialstation 07721/2060 590 
Gemeinschaftsschule Mönchweiler 
Innerdorf 11 07721/71896 
Kinderhaus 
Leiterinnenbüro 07721/9163431 
Krippe 07721/9163413 
Kindergarten 07721/9163372 
Notrufe 
Polizei 110 
Polizeirevier Villingen 6010 
Rettungsdienst 112 

Krankentransport 07721/19 222 
Stadtwerke, bei Störungen 
Tag und Nacht: 40 50 44 44 
Giftnotrufzentrale 0761/19240 
  
Rathaus I
Gemeindeverwaltung Mönchweiler 
Hindenburgstr. 42, 78087 Mönchweiler 
Telefon 07721/9480-0, Telefax 07721/9480-40 
info@moenchweiler.de www.moenchweiler.de 
  
Öffnungszeiten: 
Termine nur auf Anfrage

Erweiterte Öffnungszeiten im Bürgerbüro:
Termine nur auf Anfrage
  
Vorzimmer des Bürgermeisters 
Beatrix Bayer 9480-11 
Hauptamt 
Sebastian Duffner 9480-14
Claudia Eckert 9480-20 
Haupt- und Standesamt 
Elisabeth Bernhard 9480-23 
Melde-/Pass-/Sozial- und Ordnungsamt
Redaktion Mitteilungsblatt 
Arlene Müller 9480-21 
Rechnungsamt 
Gebhard Flaig 9480-30 
Elke Noe-Theise 9480-31 
Gemeindekasse 
Franziska Faller 9480-33 

Bauamt 
Berthold Fischer 9480-35 
Sandra Armbruster 9480-36 

Rathaus II  
Albert – Schweizer – Straße 20
78087 Mönchweiler

Telefon: oder
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag                         9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Samstag                                               10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Bürgermeister
Rudolf Fluck                             07721 9480 - 10
rudolf.fluck@moenchweiler.de                   0151 42136019

Stützpunkt „Generationenhilfe“
Bürgerlotsin Sabiene Müller                         0151 64574800
muellerS@moenchweiler.de  
Kummertelefon
Dipl. Sozialarbeiter Johannes Menton  0151 26896032
Integrationsbeauftragte
Melissa Braun                                                     0151 64574800

Sprechzeiten:  Di. 13.30 – 17.30 Uhr
  Do. 8.00 – 12.00 Uhr 
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Öffnungszeiten Wertstoffhof  
Obere Mühlenstraße 
15. März bis 31. Oktober 
mittwochs 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
samstags: 09.00 Uhr - 13.00 Uhr 
  
Kinderhaus
Osterschaufenster im Kinderhaus 
Um euch & allen wunderfitzigen Spaziergängern an Os-
tern eine kleine Freude zu bereiten, haben wir uns über-
legt ein Osterschaufenster im Bewegungsraum einzurich-
ten. 
Jetzt seit Ihr gefragt, ihr dürft alle mithelfen unser Schau-
fenster einzurichten. Zeigt uns also was Ihr für tolle Oster- 
Bastelideen habt & bringt diese am Kinderhaus (Eingang) 
vorbei. Wir werden eure Bastelideen dann im Oster-
schaufenster für euch und alle anderen ausstellen. 

Frühlings Kreatividee für Krippenkinder

Grundsätzlich gelten die Auslegungshinweise mit folgen-
der Maßgabe:
Mischsortimente: Wenn Mischsortimente angeboten 
werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht 
gestattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sorti-
mentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle Sor-
timente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. 
Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des Sortiments 
überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiter verkauft 
werden, wenn eine räumliche Abtrennung möglich ist (§ 
4 Abs. 3 S. 2 CoronaVO).  Bei dem Betrieb der Einrichtung 
ist die Einhaltung der erforderlichen Hygienestandards 
gem. § 4 Abs. 5 CoronaVO sicherzustellten. 
Beurteilungsmaßstab für Mischsortimente: Die örtlich 
zuständigen Behörden können in Zweifelsfällen nach den 
Umständen des Einzelfalls in einer überschlägigen Ge-
samtbetrachtung entscheiden, i.  d.  R. durch Inaugen-
scheinnahme. Als Hilfskriterium kann insbesondere die 
Verkaufsfläche oder der Umsatz herangezogen werden. 
Der erlaubte Sortimentsanteil überwiegt, wenn alle er-
laubten Sortimente zusammen mehr als 50 Prozent des 
Gesamtsortiments bilden (50 % + x). 
Erforderliche Hygienestandards: Betriebe und Einrich-
tungen mit Kundenverkehr in geschlossenen Räumen ha-
ben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und Warteschlangen 
vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, 
dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens 1,5 
Metern zwischen Personen eingehalten wird, sofern kei-
ne geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind (§ 4 
Abs. 5 CoronaVO).  
Öffnung an Sonn- und Feiertagen: Die Öffnung ist an al-
len Sonn- und Feiertagen beschränkt auf den Zeitraum 
von 12 bis 18 Uhr zulässig, sofern eine Öffnung der jewei-
ligen Einrichtungen an Sonn- und Feiertagen nicht ohne-
hin schon nach sonstigen Vorschriften zulässig ist. Danach 
sollen Öffnungszeiten ausschließlich erweitert und im 
Einklang mit sonstigem Recht bestehende Öffnungszeiten 
nicht eingeschränkt werden. Die erweiterten Öffnungs-
zeiten gelten auch für den Ostermontag. Am Karfreitag 
und Ostersonntag bleiben in Baden-Württemberg alle 
Geschäfte geschlossen.

Zur aktuellen Corona-Verordnung des Landes Ba-
den-Württemberg: https://www.baden-wuerttem-berg.
de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-coro-
na-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/Insbe-
sondere auf die Regelung zu Ordnungswidrigkeiten in 
§ 9 der CoronaVO wird ausdrücklich hingewiesen (Zur 
Höhe des angedrohten Bußgelds, siehe Bußgeldkatalog: 
https://www.baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/redak-
tion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheits-
schutz/CoronaVO_Bussgeld-katalog.pdf). 
Die Auslegungshinweise gelten vorbehaltlich strengerer 
Regelungen der zuständigen Ortspolizeibehörden gem. 
§ 8 CoronaVO.

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung (Stand 03.04.2020, 17:00 Uhr)
+++ Bitte beachten Sie, dass diese Auslegungshinweise kontinuierlich aktualisiert werden +++
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sah sich die Landesregierung zum Schutz 
von Leben und Gesundheit der Bevölkerung in der Pflicht, die Verordnung über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu erlassen (Corona-Verordnung). Nachfolgende Auflis-
tung dient als ergänzende Auslegungshinweise, welche Einrichtungen nach der Corona-Verordnung nicht 
mehr betrieben werden würfen.

Grundsätzlich gelten die Auslegungshinweise mit folgender Maßgabe:
Mischsortimente: Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht 
gestattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiter verkauft werden, wenn eine räumliche Abtrennung 
möglich ist (§ 4 Abs. 3 S. 2 CoronaVO). Bei dem Betrieb der Einrichtung ist die Einhaltung der erforderli-
chen Hygienestandards gem. § 4 Abs. 5 CoronaVO sicherzustellten.
Beurteilungsmaßstab für Mischsortimente: Die örtlich zuständigen Behörden können in Zweifelsfällen 
nach den Umständen des Einzelfalls in einer überschlägigen Gesamtbetrachtung entscheiden, i. d. R.
durch Inaugenscheinnahme. Als Hilfskriterium kann insbesondere die Verkaufsfläche oder der Umsatz her-
angezogen werden. Der erlaubte Sortimentsanteil überwiegt, wenn alle erlaubten Sortimente zusammen 
mehr als 50 Prozent des Gesamtsortiments bilden (50 % + x).
Erforderliche Hygienestandards: Betriebe und Einrichtungen mit Kundenverkehr in geschlossenen Räu-
men haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und 
Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von möglichst 
2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvor-
richtungen vorhanden sind (§ 4 Abs. 5 CoronaVO)

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, 
ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung  
(Stand 03.04.2020, 17:00 Uhr) 

+++ Bitte beachten Sie, dass diese Auslegungshinweise 
kontinuierlich aktualisiert werden +++
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Coro-
na-Pandemie sah sich die Landesregierung zum Schutz 
von Leben und Gesundheit der Bevölkerung in der Pflicht, 
die Verordnung über infektionsschützende Maß-nahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu erlassen (Co-
rona-Verordnung). Nachfolgende Auflistung dient als 
ergänzende Auslegungshinweise, welche Einrichtungen 
nach der Corona-Verordnung nicht mehr betrieben wer-
den würfen.
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Für den Anzeigenteil/Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Str. 45,78333 Stockach 
Tel. 07771/93 17-11, Fax: 07771/93 17-40.
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de | Homepage: www.primo-stockach.de
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Die nachfolgende Liste wird von der Landesregierung kontinuierlich aktualisiert und ergänzt.
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Nachrichten von anderen  
Behörden u. Einrichtungen

Änderung der Müllabfuhr wegen 
Ostern 

(Schwarzwald-Baar-Kreis)  Aufgrund der Osterfeiertage 
kommt es teilweise zu Verschiebungen der Müllabfuhr-
termine.  
Die Verlegungstermine sind bereits im Abfallkalender 
2020 abgedruckt sowie auf der Homepage unter www.
abfall.Lrasbk.de und auch über die App Abfall SBK abruf-
bar.  
Das Amt für Abfallwirtschaft bittet rechtzeitig auf die Ver-
legung der Müllabfuhrtermine zu achten. 
 
 

Förderprogramm „Wohnungsbau BW 
2020/2021“ geht zum 1. April 2020 mit weiter 
verbesserten Förderkonditionen an den Start 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Neue Impulse, um 
Wohnraumförderung noch attraktiver zu machen: Mehr 
Klimaschutz, zinslose Darlehen in der Eigenheimförde-
rung und neue Förderlinie für Mitarbeiterwohnungen“
Das Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2020/2021“ 
tritt zum 1. April 2020 in Kraft. „Gemeinsam mit den Ex-
perten der Wohnraum-Allianz konnten wir neue Impulse 
identifizieren, um unsere Wohnraumförderung noch at-
traktiver zu machen und neue wichtige Anreize zu setzen. 
Zugleich tragen wir damit aktuellen Entwicklungen und 
zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen Rech-
nung“, sagte Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut heute (31. März). „Mit rund 250 Millionen 
Euro investieren wir auch weiterhin so viel in den sozia-
len Wohnungsbau wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht 
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mehr. Ich bin überzeugt, dass wir unserem Ziel, ausrei-
chend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, so Schritt für 
Schritt näherkommen.“ 
„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Anträge für 
neu gebaute Sozial-Mietwohnungen wie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr. Unsere Arbeit trägt also Früchte, denn 
damit wirken wir nicht nur dem Abschmelzen des So-
zialwohnungsbestands erfolgreich entgegen, sondern 
können künftig wieder zusätzliche Sozialwohnungen 
schaffen. Mit dem neuen Förderprogramm und seinen 
nochmals attraktiveren Konditionen wollen wir den sozi-
alen Wohnungsbau noch weiter voranbringen“, so Hoff-
meister-Kraut. 
Ein zentraler Punkt des neuen Programms ist die verbind-
liche Festlegung des Energieeffizienzhaus-Standards KfW 
55 für alle neuen Vorhaben. Damit setzen wir auch im so-
zialen Mietwohnungsbau klar auf mehr Klimaschutz. „Der 
Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung unserer Ge-
sellschaft und unserer Zeit. Klimaneutraler Wohnungsbau 
ist wirtschaftlich und sozial. Denn in den letzten Jahren 
sind gerade auch die Nebenkosten stark angestiegen“, so 
Hoffmeister-Kraut. „Dies treffe vor allem Menschen mit 
niedrigem Einkommen. Um die gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe des Klimaschutzes mit der Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums zu verzahnen, wollen wir gerade auch 
im sozialen Wohnungsbau künftig auf noch mehr Ener-
gieeffizienz achten.“ Dabei sei es aber wichtig, im Blick zu 
behalten, dass Klimaschutz nicht zu Lasten des sozialen 
Mietwohnungsbaus gehe. Deshalb gebe es die Möglich-
keit, eine Befreiung von dieser Verpflichtung zu beantra-
gen – in den Fällen, in denen der Investor nachweisen 
kann, dass die Mehrkosten 150 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche überschreiten und die Maßnahmen damit 
unverhältnismäßig wären. 
Bei der sozialen Mietwohnraumförderung ist eine wich-
tige Neuerung die Festanteilsfinanzierung, dank der die 
Förderung künftig markzinsunabhängig erfolgt. Stattdes-
sen werde die Förderung in diesem wichtigen Bereich 
künftig prozentual festgeschrieben. Dies mache die För-
derung in der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich at-
traktiver, führte die Ministerin aus. Auch eine Erhöhung 
der berücksichtigungsfähigen Baukosten von 3.000 auf 
3.500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche bei der Miet-
wohnraumförderung wird mit dem neuen Programm um-
gesetzt. „Durch die rasant gestiegenen Baukosten wird 
der Neubau sozial gebundener Mietwohnungen vieler-
orts zunehmend schwieriger. Im Ergebnis geht der drin-
gend benötigte Neubau von bezahlbaren Wohnungen nur 

schleppend voran. Denn nicht nur die Baukosten, son-
dern auch die Grundstückspreise steigen kontinuierlich“, 
so die Ministerin. „Durch die Erhöhung der förderfähigen 
Baukosten erhoffen wir uns einen weiteren Schub im so-
zialen Wohnungsbau.“ 
Das Förderprogramm beinhaltet zudem eine neue För-
derlinie für Unternehmen, die für ihre Beschäftigten 
preiswerte Wohnungen bauen. „Das Thema Wohnraum 
spielt bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräf-
ten eine immer wichtigere Rolle – gerade bei Mitarbei-
tern mit mittlerem Einkommen, die am Wohnungsmarkt 
konkurrieren müssen“, sagte Hoffmeister-Kraut. Mit der 
neuen Förderlinie „Mitarbeiterwohnen“ wolle man die 
Unternehmen gezielt bei der Anwerbung von Fachkräften 
unterstützen. „Damit gehen wir einmal mehr neue Wege 
bei der Wohnraumförderung. Denn wir sind das bisher 
einzige Bundesland mit einem solchen Förderangebot.“ 
Bei den geförderten Wohnungen handelt es sich eben-
falls um sozial gebundenen Wohnraum, weshalb der Be-
zug dieser Wohnungen einen Wohnberechtigungsschein 
erfordert. Die gesetzliche Grundlage für die neue Förder-
linie wird derzeit im Zuge der Novellierung des Landes-
wohnraumförderungs-gesetzes geschaffen. Sobald dieses 
verabschiedet ist – voraussichtlich vor der Sommerpause 
–, kann die Förderung für Mitarbeiterwohnen beantragt 
werden. 
Auch bei der Eigentumsförderung bietet das Land weiter-
hin attraktive Förderkonditionen. Im Vergleich zu ande-
ren europäischen Ländern sei die Wohneigentumsquote 
in Deutschland unterdurchschnittlich. „Dabei sind die ei-
genen vier Wände immer noch die beste Altersvorsorge“, 
betonte die Ministerin. „Wir wollen gerade auch Men-
schen mit relativ niedrigerem Einkommen beim Neubau 
oder Erwerb von Bestandsimmobilien unterstützen und 
bieten im neuen Programm dafür zinslose Darlehen.“ För-
derdarlehen mit 15-jähriger Zinsbindung und 15-jähriger 
Zinsvergünstigung werden im Zins künftig auf 0,0 Prozent 
p. a. verbilligt, sodass die aus den Bau- bzw. Erwerbsprei-
sen erwachsende finanzielle Belastung reduziert wird. 
Außerdem gelten künftig die gleichen Konditionen für 
den Bau neuen Eigentums und den Erwerb eines bereits 
bestehenden Objekts. 
„Wir haben unser neues Wohnraumförderprogramm 
ganz gezielt an den Zukunftsherausforderungen ausge-
richtet. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen Neuerun-
gen nach der positiven Bilanz des vergangenen Förder-
jahres die Antragszahlen noch einmal weiter nach oben 
treiben können“, so Hoffmeister-Kraut. 
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Mönchweiler / Obereschach
Pfarramt, Hindenburgstraße 23,
Telefon: 71017, Fax 962335
E-Mail: moenchweiler@kbz.ekiba.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihnen allen ein schönes Osterfest!
Der Herr ist auferstanden. Das Leben ist stärker als der 
Tod!
Ostern wird man dieses Jahr wohl anders feiern.
Weniger gemeinschaftlich – mehr voneinander getrennt.
Weniger durch einen schönen Kirchenbesuch – mehr Zu-
hause. Weniger unbeschwert – mehr im Wissen um die 
schweren Zeiten, die wohl noch vor uns liegen werden.
Aber: Der christliche Glaube wird auch dem allem stand-
halten. Sagt er doch, dass kein Hindernis, keine Krise 
so groß ist, dass wir vor ihnen jeden Mut fahren lassen 
müssten. In einem schönen Bibelvers (Jes. 40,31) heißt 
es: „Die auf Gott vertrauen, schöpfen immer wieder neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie gehen 
und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zu-
sammen.“ 
Diese Kraft wünsche ich Ihnen allen in diesen so befremd-
lichen Zeiten! Ihnen und Ihren Familien, wie immer Sie in 
diesem Jahr das Osterfest feiern.
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
Ihnen allen ein frohes Osterfest! 
Peter Krech, Pfarrer 
Jeden Abend um 19:30 Uhr läuten unsere Glocken zum 
Gebet. Sonntags läuten unsere Glocken um 9:50 Uhr, zu 
unserer gewohnten Gottesdienstzeit. Sie laden ein zur 
Besinnung und zum Gebet. Sie erinnern uns aber auch 
daran, dass uns zu diesem Zeitpunkt etwas Wichtiges 
fehl: Unsere leibhaften und festlichen Zusammenkünfte 
zum Lob Gottes. 
In der jetzigen Krise gibt es manche unter uns, die sich 
einen vermehrten Kontakt per Telefon zu anderen er-
sehnen. Bei unserer Aktion „Kontakt-Telefon“ können 
sich sowohl Personen melden, die solche Kontakte wün-
schen als auch solche, die als Mitarbeiter*innen bereit 
sind, solche Telefonate zu führen. Unser Pfarramt (Tel 
07721/71017) führt dann beide Gruppen zusammen. 
Unsere Gemeinde gibt wöchentlich eine „Info der Wo-
che“ heraus. Sie ist auch in unserem Schaukasten zu le-
sen. Auch auf unserer Homepage ist sie zu finden (www.
evangelisch-moenchweiler.de). Die Info kann auch per 
Mail oder in Schriftform, per Post als Newsletter abon-
niert werden (Moenchweiler@kbz.ekiba.de oder bei 
Postversandt im Pfarramt bitte melden). 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag 10:00 - 11:30 Uhr
Mittwoch   17:00 - 18:00 Uhr
Freitag 9:30 - 11:00 Uhr

Sie finden uns unter:
www.evangelisch-moenchweiler.de 
 
 

Katholische Kirchengemeinde
Mönchweiler

Kath. Pfarramt St. Ulrich mit Hl. Geist Mönchweiler
St.-Ulrichs-Weg 6, VS-Obereschach

Pfarrbüro  0 77 21 – 7 05 95 
pfarramt-oe@kath-andereschach.de 
Pfarrsekretärin: Klara Scherzinger: 
Bürozeiten:  dienstags 9 - 11 Uhr und 
donnerstags 16 – 18 Uhr 

Seelsorger: 
Leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit 
An der Eschach 
Alexander Schleicher 
E-Mail: alexander.schleicher@kath-andereschach.de    
Telefon: 07728 - 2160002 

Vikar Adalbert Mutuyisugi 
Mail: adalbert.mutuyisugi@kath-andereschach.de 
Telefon: 07725 - 9799061 

Gemeindereferentin Sabine Preuß  
z. Zt. nicht im Dienst 

Gemeindereferent Michael Käfer 
Mail: michael.kaefer@kath-andereschach.de 
Tel.: 07720 - 63353 Mobil 015906389187 

Diakon Stefan Fornal  
Mail: stefan.fornal@kath-andereschach.de 

Diakon Christian Müller-Heidt  
Mail: christian.mueller-heidt@kath-andereschach.de 
  
Homepage: www.kath-andereschach.de 
  
UNSERE GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN  
Gottesdienste - Neues Angebot: 
„Streaming-Gottesdienste“ 
Vermehrt werden Gottesdienste im Fernsehen und Hör-
funk, sowie im Internet übertragen.   
Damit auch weiterhin zahlreiche Menschen aus der SE 
An der Eschach Gottesdienste „mitfeiern“ können, wer-
den „Streaming-Gottesdienste“ aus Niedereschach über-
tragen. Um auf diesen zentralen Gottesdienst hinzuwei-
sen, läuten die Glocken aller neun Kirchen unserer SE am 
Sonntag um 10.15 Uhr und laden zum Mitfeiern und per-
sönlichen Gebet ein. 
Aktuelle Informationen zum Streaming-Gottesdienst mit 
Hinweisen auf weitere Live-Übertragungen an den kom-
menden Sonn- und Feiertagen sind auf der Homepage 
der SE zu finden. 
Tagsüber bleiben die Kirchen für das persönliche Gebet 
geöffnet. 
An Karfreitag beteht die Gelegenheit, wie schon in den 
vergangenen Jahren, das Kreuz in besonderer Weise zu 
verehren, dazu finden Sie Impulse und Texte, die Sie ger-
ne für Ihre persönliche Meditation mitnehmen können.  
Das Licht der Osterkerze kann ab Ostersonntag wieder in 
der Hl. Geist Kirche abgeholt werden. 
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Pfarrbüros 
Die Pfarrbüros in unserer Kirchengemeinde sind für die 
Öffentlichkeit geschlossen sein. Die Sekretärinnen sind 
über Telefon und Mail erreichbar. Wir bitten für diese 
Maßnahme um Ihr Verständnis. 
Seelsorgeteam - Wir sind erreichbar 
Als Seelsorger in den neun Kirchengemeinden An der 
Eschach sind und bleiben wir für die Menschen erreich-
bar und ansprechbar, wenn auch in veränderter Weise, 
wie es vor der Corona-Pandemie möglich war. Sie errei-
chen mich als Leitenden Pfarrer Alexander Schleicher un-
ter der Rufnummer : +49 (7728) 2160002 (mit Weiterlei-
tung auf Mobil-Nr.). 
Sie erreichen Vikar Adalbert Mutuyisugi im Pfarrhaus Neu-
hausen unter: +49 (7725) 9799061, unsere beiden Diakone 
nach Feierabend unter den dienstlichen Mobil-Nummern: 
Diakon Stefan Fornal: +49 (172) 1344521, sowie Diakon 
Christian Müller-Heidt unter: +49 (173) 9243736. Ge-
meindereferent Michael Käfer unter: +49 (159) 06389187 
sowie im Pfarrbüro Dauchingen unter: +49 (7720) 63353. 
Unsere seelsorgerliche Dienste sind gewährleistet. Vor-
bereitung von Sakramenten, z.B. im Trauerfall, sind im 
engen Familienkreis möglich. Wir sind auch über unsere 
Mailadressen erreichbar. 
Wir werden regelmäßige „Geistliche Impulse“ bereitstel-
len auf unserer Website, sowie in gedruckter Form zum 
Mitnehmen in unseren Kirchen auslegen. 
Liebe Menschen in der Seelsorgeeinheit!    
Dieses Jahr werden wir zweimal Ostern feiern! Ostern 
mal zwei! Das erste Mal in wenigen Tagen. Ganz anderes 
als sonst. Keine Gottesdienste mit Menschen in der Kir-
che. Kein Besuch von Verwandten mit Ostereier suchen 
und Kaffee trinken. Wenn wir ehrlich sind, dann sollen wir 
in unserer Kirche Ostern feiern, aber unser Leben fühlt in 
vielen Bereichen gerade weiter wie Karfreitag an. Es wird 
eine große Kunst des Glaubens sein, die freudige Oster-
botschaft die wir hören werden, unter den besonderen 
Umständen auch in unserem Herzen ankommen lassen. 
ABER: Wir werden noch einmal Ostern feiern. Und auf 
dieses zweite Ostern freue ich mich riesig. Ich stelle mir 
dieses zweite Ostern sehr emotional vor. Es wird in dem 
Moment gefeiert, wenn die Beschränkungen in unserer 
Gesellschaft wieder gelockert und dann irgendwann ganz 
aufgehoben werden, weil das Corona Virus nicht mehr 
die Oberhand besitzt. Wir werden aufstehen und einfach 
rausgehen können. Unsere Freunde und Verwandte wie-
der treffen, Sport machen, Veranstaltungen besuchen 
und den Gottesdienst in unseren Kirchen wieder feiern 
können. Auf diesen österlichen Moment freue ich mich! 
Vielleicht werden wir zum ersten Mal wirklich spüren, 
was die Jünger erfahren haben, als ihnen klar wurde, dass 
Jesus den Tod besiegt hat. Ich hoffe, dass dieses zweite 
Ostern nicht all zu lange auf sich warten lässt. Aber wir 
müssen Geduld haben. Dafür steht erste Ostern dieses 
Jahr steht ja kurz bevor! Für dieses erste Ostern wünsche 
ich Ihnen allen, auch im Namen des ganzen Seelsorge-
teams, gute Gedanken und die Gewissheit, dass auch in 
unserem Alltag nicht immer Karfreitag sein wird! Wenn 
Sie mögen, dann feiern Sie den Livestream-Gottesdienst 

unserer Seelsorgeeinheit am Ostersonntag mit. Den Link 
finden Sie unter www.kath-andereschach.de 
Im Namen des Seelsorgeteams grüßt Sie Ihr Michael 
Käfer, Gemeindereferent 
  
 

Bürgerinitiative
Pro Mönchweiler e. V.

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Mönchweiler

Aus aktuellem Anlass... 
  
Auf Grund der aktuellen Lage bezüglich der Corona-Krise 
fallen unsere Gemeindeveranstaltungen und Aktivitäten 
bis auf weiteres aus! 
Wir bedauern hierbei sehr, dass das bedeutet, dass unser 
Frauenfrühstück am 25.04.2020 ausfällt.  
Wir als Gemeinde sind uns unserer Verantwortung be-
wusst und möchten unsere Freunde und Mitglieder, so-
weit es geht, vor dieser Pandemie schützen. Wir bitten 
um Verständnis hierfür. 
Für seelsorgerliche und persönliche Anliegen ist die Ge-
meindeleitung weiterhin für Sie da. 
Wussten Sie schon, dass unsere  Predigten in Form einer 
Audioaufnahme auf unserer Homepage zur Verfügung 
stehen? 
Ein Blick lohnt sich! Sie sind herzlich eingeladen, hieran 
von zu Hause aus teilzunehmen! 
http://www.efg-mw.de/predigten 
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Gesundheit in die-
sen außergewöhnlichen Tagen. 
Die EFG-Mönchweiler 
  
Kontakt: 
Gemeindehaus Am Weiherdamm 2 
Tel. Nr. 07721/ 62635 
oder Harry Blank, 
Gemeindepastor der EFG in Mönchweiler 
Tel. Nr. 07721/9166901 
pastorefgmoenchweiler@gmail.com 
www.efg-mw.de 
 
 

Kirchliche Nachrichten Vereinsnachrichten

Fußball-Club Mönchweiler

Am 13.03.2020 wurde durch die Fußballlandesverbände 
beschlossen, den Spielbetrieb im Amateurfußball bun-
desweit vorerst ruhen zu lassen. 
In Südbaden werden vorerst bis zum 19. April keine Spiele 
stattfinden. Dies betrifft alle Spiel- und Altersklassen von 
der Verbandsliga abwärts. 
 
 
 Ende des redaktionellen Teils



Fachlicher Leiter für Physiotherapie m/w/d 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 
Fachlichen Leiter für Physiotherapie m/w/d
Physiotherapeuten m/w/d
Medizinischen Masseur m/w/d
Wir bieten:
• interessante und individuelle Tätigkeit
• sehr gute Bezahlung
• feste Arbeitszeiten
• finanzielle Unterstützung für fachliche Weiterbildung
• betriebliche Altersvorsorge
Wenn du eine Veränderung suchst dann bewerbe dich, gerne auch per Mail bei:

Physiotherapie Arthur & Veronique Maus
Anneliese Bilger Platz 2
78244 Gottmadingen
Tel. 07731 71517
Mail: a-n-maus@gmx.de

Wir suchen dringend für Kunden mit gesicherter Finanzierung
Wohnhäuser bis € 500.000,-- und 1- bis 5-Zimmerwohnungen.

Gerne übernehmen wir für Sie auch eine kostenlose Einschätzung
Ihrer Immobilie! Nutzen Sie unsere 35 Jahre Erfahrung. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Niedere Straße 78/80 info@schleicher.de
78050 VS-Villingen www.schleicher.de
Tel. 07721/99770
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MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

*Anzeigen und Chiffregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. 
Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. An-
zeigen mit gewerblichen Charakter werden über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbe-
treibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es 
gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de.

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab 
einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:

• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000

2
30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

 1 Ausgabe (15 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (30 € inkl. MwSt.)

SONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

 1 Ausgabe (10 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (20 € inkl. MwSt.)

20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familären und privaten Anlässe!

CHIFFREANZEIGE

 Bei Chiffreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
 Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 

MUSTERRasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000MUSTER
 Tel. 07771/ 0000

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.
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Unsere beliebteste Aktion  
startet in den Frühling! 
6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen*

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang starten Sie mit rabat-
tierten Anzeigen im „Blättle“. Starten auch Sie aktiv in 
den Frühling. Na, fühlt sich Ihr Frühlingsanfang schon gut 
für Sie an? 

Unsere Aktion gilt vom 9.3. - 8.5.20 in den 
Kalenderwochen 11 bis 19.

Starten Sie  
in den Frühling!

SICHERN SIE  

SICH JETZT  

IHREN RABATT! 

Bitte Aktionscode 

 P-2020-03* angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvor-
lagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. 
Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden 
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar (wöchentliche Erscheinungsweise) 
oder durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein und 
in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten wer-
den. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei güns-
tigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode  
P-2020-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 



Liebe Freunde vom ristorante bacco in mönchweiLer!

mehr abwechsLung auF den tisch … das geht jetzt wieder.

mario und seine crew haben herd und 
PizzaoFen wieder angeworFen. 

mittags von haLb 12 bis 2 uhr 
und abends von 5 bis 8 uhr 

gibt‛s (Fast) aLLes … natÜrLich nur zum abhoLen.

gern berät mario am teLeFon unter 07721-72141.

wir Freuen uns … danke Lieber mario!

herzLichst … bacco‘s Freunde


